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J . Gemeindeſachen .
Erſatzpflicht Gabholzberechtigten nach

§ 65 Äbſ . 2 der Gem . ⸗Ord . In der Gemeinde

D. betrug im Jahre 1906 der Mehraufwand auf
den Wald nach Abzug der Waldeinnahmen von

den Waldausgaben 882 M. 84 Pfg . Da in der

Gemeinde Gabholzgenuß beſteht , hätten nun die

Gabholzberechtigten dieſen Mehraufwand der Ge —

meinde wieder zu erſetzen , wenn und ſoweit
derſelbe durchdie Reinerträgniſſedes
Waldes der früheren Jahre gedeckt iſt .

Die bezüglichen Ergebniſſe während der letzten

10 Jahre ſind :
1906 Reinerträgnis

Fder

und Mehraufwand 882 M. 84 Pf .

1905 — 105 M. 48 Pf .
1901 18388 M. 88 P

1903 748 . M 04 Pf . 3„ —

1902 — 5 795 M. 05 Pf .
1901 392 M. 56 Pf . „
1900 5 370 M. 32 Pf
1899 L 239 M. 35 Pf . „
1898 5 19 M. 04 Pf . „ —

1897 11 M 35 Pf „ *5

zuſ . 3214 M. 99 Pf . zuſ . 1677 M. 89 Pf .

reſtlicher Reinertrag :
3214 M. 99 Pf . — 1677 M. 89 1537 M. 10 Pf .

Zu dieſem reſtlichen Reinertrag
der letzten 10 Jahre muß noch ein im

Jahre 1904 ſeitens der Gabholz —

berechtigten zu Unrecht erſetzte Be —

trag hinzugerechnet werden mit 299 M. 25 Pf .

zuſammen 1836 M. 35 Pf .
Gutſchrift für die Gabholzberechtigten .

Unter dieſen Verhältniſſen iſt ein Erſatz des

oben genannten Mehraufwands auf den Wald im

Jahre 1906 ſeitens der Gabholzberechtigten nicht

erforderlich . Es wurde aber angeordnet , daß in

den künftigen Rechnungen außer den Reinwerts⸗

berechnungen obiger Betrag ( 1836 M. 35 Pf . ) am

Schluſſe des §S 3K6 der Rechnung zu Grunde zu

legen und ſodann durch entſprechende Abrechnung

des in dem betr . Jahre konſtatierten Mehrauf⸗
wands oder Zurechnung des Reinerträgniſſes je⸗

weils⸗genau das Verhältnis feſtgeſtellt wird , das

bezüglich der Erſatzpflicht der Gabholzberechtigten
der Gemeinde gegenüber beſteht .

Gabholzbezug nach dem Stand vom 1. Jan .
1831 . In H. beſteht der Bürgergenuß in Bezug

von Eablolz . Nach dem Stand vom 1. Januar
1831 beträgt die Zahl der Nutzungsberechtigten und

Gabholzloſe 83 .

Jeder Berechtigte erhält 4 Ster Holz und

100 Normalwellen . Das Holzquantum eines Loſes
umfaßt hiernach 4 mal 0,7 gleich 2,8 und 100

Wellen gleich 2,5 , zuſammen 5,3 Fm . Der Geſamt⸗
umfang der Nutzung iſt 83 mal 5,3 gleich 439,9

Feſtmeter .

Im Jahre 1906 waren 64 Berechtigte vor —

handen . Dieſelben haben nach obigem Anſpruch
auf 64 mal 5,3 Fm . gleich 339,2 Fm . , ſie haben
aber in Wirklichkeit erhalten 368 Fm . , ſo daß ſie
28,8 Fm . zuviel erhielten . Die zuviel erhaltenen
28 Feſtmeter entſpricht einer Holzmaſſe von rund

40 Ster Brennholz . Den Wert dieſer 40 Ster

haben , nach dem durchſchnittlichen Holzverkaufs —
wert des Jahres 1906 berechnet , die Gabholzbe —

rechtigten der Gemeinde wieder zu erſetzen . Laut

Holzverſteigerungsprotokoll der Gemeinde H. wur⸗

den 1906 érlöſt für 33 Ster Brennholz 259 M. ,

ſonach durchſchnittlich für 1 Ster 259 : 33 gleich

rd . 7 . 80 M.
Die Gabholzberechtigten haben hiernach 40

mal 7 . 80 M. gleich zuſammen 312 M. der Ge⸗

meindekaſſe wieder zu erſetzen .

Die allgemeine Kirchenſteuer für die ka⸗

tholiſche Kirche in Baden . Die Kirchenſteuer bil⸗

det wohl die modernſte Einnahmequelle der Kirche ,
die als eine Organiſation von Menſchen auch der

zeitlichen Mittel zur Erreichung ihrer Ziele be⸗

darf . Die katholiſche Kirche in Baden iſt eine
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öffentliche Korporation und hat das Recht der

freien Ordnung und Verwaltung ihrer Angelegen —
heiten ; daraus leitet ſich auch die Befugnis ab ,
Steuern zu erheben . Die hierüber zu erlaſſenden
Vorſchriften haben aber verfaſſungsgemäß nur
dann rechtliche Geltung , wenn ſie die ſtaatliche Ge —

nehmigung durch Geſetz erhalten haben . In Baden
gibt es eine örtliche und eine allgemeine Kirchen —
ſteuer ; die örtliche für die Zwecke der einzelnen
Kirchengemeinden ( 3. B. für den Bau einer Kirche ) ,
die allgemeine für die Zwecke der ganzen katho —
liſchen Kirche in Baden . Während ſich naturge —
mäß die Ortskirchenſteuer an die Gemeindebeſteue —

rung anſchließt , gründet ſich die allgemeine Kir —
chenſteuer auf die ſtaatliche Beſteuerung . Beide
Arten der Kirchenſteuer ſind durch Staatsgeſetz
geregelt . Infolge Einführung der Vermögens —
ſteuer wurde das urſprüngliche Geſetz über allge —
meine Kirchenſteuer vom 18. Juni 1892 , das für
die katholiſche Kirche aber erſt im Jahre 1900 zum
Vollzug kam , auf dem letzten Landtag abgeändert ,
und iſt unterm 20 . November 1906 ſals Landes —⸗

Kirchenſteuergeſetz in neuer Faſſung er⸗
ſchienen . In Ausführung dieſes Geſetzes hat ſoeben
das Großh . Kultusminiſterium im Einverſtänd —
nis mit dem Erzb . Ordinariat und mit dem Großh .
Miniſterien des Innern und der Finanzen unter
dem Titel „ Kkatholiſche Landes⸗ - Kirchen⸗
ſteuer⸗Verordnung “ die vom 1. Januar 1908
an geltenden Vorſchriften über die Feſtſtellung ,
Erhebung und Verrechnung der allgemeinen Kir —

chenſteuer für die katholiſche Kirche in Baden im

Geſetzes - und Verordnungsblatt veröffentlicht . Im
folgenden ſollen einige Ausführungen zur
Orientierung des ſteuerzahlenden Pub⸗
likums über die allgemeine Kirchen⸗
ſteuer Platz finden .

Allgemeine Kirchenſteuer hat jeder Katholik
zu zahlen , der im Großherzogtum ſeinen Wohnſitz
hat und zur Staatsſteuer veranlagt iſt . Ausgenom —
men ſind nur die Perſonen , welche einem Militär —

kirchenverbande angehören , ſowie alle die , deren
Einkommen unter 3000 Mark beträgt . Einem in

gemiſchter Ehe lebenden Katholiken wird die Hälfte
des Steuerbetrags angeſetzt , den er zu zahlen hätte
falls beide Ehegatten katholiſch wären . Beide

Ehegatten haften für ihre Kirchenſteuerbetreffniſſe
als Geſamtſchuldner . Wer mit anderen ein Ge —
werbe in Geſellſchaft betreibt , wird mit dem ſeiner
Beteiligung entſprechenden Anteil am Vermögens —
ſteueranſchlag der Geſellſchaft zur Kirchenſteuer
beigezogen . Aktiengeſellſchaften und ſonſtige Per —
ſonen werden wohl zur örtlichen , nicht aber zur
allgemeinen Kirchenſteuer veranlaßt . Die über

Beginn und Ende , Erhöhung und Minderung der

Steuerpflicht für die Staatsſteuer maßgebenden
Beſtimmungen finden im allgemeinen auch auf
die Landeskirchenſteuer Anwendung .

Der höchſtzuläſſige Steuerfuß der allge —
meinen Kirchenſteuer iſt für die Vermögensſteuer
auf 1 Pfg . und für die Einkommenſteuer auf 25

Pfg . geſetzlich feſtgelegt ( gegenüber ſeither 1 Pfg .
für die Kapitalrentenſteuer , 1½ / Pfg . für die

Grund⸗ , Häuſer⸗ , Gefäll - und Gewerbeſteuer und
2 Pfg . für die Einkommenſteuer ) . Im Jahre 1908 ,
für welches Jahr der Allgem . Kirchenſteuer - Vor⸗

anſchlag bereits genehmigt iſt , werden indeſſen
wie bisher nur 20 Pfg . von den Einkommenſteuer —

pflichtigen erhoben , während der Vermögensſteuer —
fuß , ſobald die für 1908 in Betracht kommenden

Vermögensſteueranſchläge bekannt ſind , auf An⸗

trag des Erzb . Ordinariates durch das Großh .
Staatsminiſterium in der Weiſe feſtgeſetzt wird ,
daß der Ertrag der Vermögensſteuer der Summe
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gleichkommt , die nach dem bereits genehmigten
Voranſchlag im Jahre 1908 auf die bisherigen
rEtragsſteuern , nämlich die Grund - , Häuſer - , Ge⸗

fäll⸗ und Gewerbeſteuer , ſowie die Kapitalrenten —
ſteuer entfallen wäre . Vom Jahre 1909 an wer⸗
den dann vorausſichtlich 1 Pfg . von den Ver⸗

mögensſteuerpflichtigen und 25 Pfg . von den Ein⸗

kommenſteuerpflichtigen zur Erhebung gelangen .

Das Steuererträgnis der allgemeinen
Kirchenſteuer für die katholiſche Kirche in Baden

iſt ſeit ihrer Einführung im Jahre 1900 bis zum
Jahre 1907 von 440 000 Mark auf 560 000 Mark

angewachſen . Mit den Steuereinnahmen haben
aber auch die Anforderungen an die allgemeine
Kirchenſteuer ſtändig zugenommen . So ſind , wie
aus dem Allgemeinen Kirchenſteuer - Voranſchlag
für 1906 bis 1908 zu entnehmen iſt , im Jahre
1908 im ganzen 564581 Mark durch Steuer auf⸗
zubringen . Davon entfallen auf die Aufbeſſerung
gering beſoldeter Pfarrer 130000 Mark , auf Pfarr
penſionen 66 000 Mark , auf Zugskoſten der Pfarr⸗
verweſer , Kuraten und Vikare 14000 Mark und

auf ſonſtige Gehalte , Zulagen und Bezüge von
Geiſtlichen 136000 Mark . Ferner ſind vorgeſehen
zur Errichtung neuer Pfarreien und Vikarsſtellen
85 000 Mark und zur Aufbeſſerung des Grund —

ſtocksvermögens ſchon beſtehender Pfarreien 20 000
Mark . Endlich beläuft ſich der außerordentliche
Beitrag zum Neubau eines Dienſtgebäudes für
den Katholiſchen Oberſtiftungsrat auf 40 000 Mk. ,
der Zuſchuß zum laufenden Aufwand dieſer Be —

hörde auf 5000 Mark und zum Aufwand der Erzb .
Bauämter auf 300 Mark . Der Reſtbetrag betrifft
Laſten und Verwaltungskoſten , von welch letzteren
nur der Aufwand für die Kirchenſteuervertretung
mit 3600 Mark , für die Feſtſtellung der allge⸗
meinen Kirchenſteuer durch die Großh . Steuer

kommiſſäre mit 15000 Mark , für die rund 750

Erheber mit 26000 Mark und für die allgemeine

Katholiſche Kirchenſteuerkaſſe mit 14800 Mark Er⸗

wähnung finden ſoll . Zum Schluſſe ſei nur noch
angeführt , daß bis jetzt etwa ein Dutzend neuer

Pfarreien ganz oder teilweiſe mit Hilfe der all —

gemeinen Kirchenſteuer dotiert werden konnte .

Im Jahre 1908 wird die Kirchenſteuer⸗
vertretung zur Beratung des Allgem . Kirchen —
ſteuervoranſchlags für 1909/11 zuſammentreten .
Zuvor haben aber Neuwahlen ſtattzufinden ,
da die Amtsdauer der ſeitherigen 35 Mitglieder
und ihrer Erſatzmänner abgelaufen iſt .

Erſatz für ſog . Ueberſtunden ſeitens des

Staates an die ſtaatsbeitragsberechtigten Ge —

meinden . In obigem Betreff hat der Gr . Ober —

ſchulrat unterm 31 . Dezember 1907 einen Erlaß
an die Gr . Kreisſchulviſitaturen gerichtet , der

lautet :

Die auf Grund unſeres Runderlaſſes vom 24 .

Dezember 1906 vorgelegten Verzeichniſſe der Ueber —

ſtunden ſind im allgemeinen nicht geeignet , die

Grundlage für die Feſtſetzung des nach § 21 Abf .
3 des El . - Unt . ⸗Geſ . in der Faſſung des Geſetzes
vom 19. Juli 1906 den Gemeinden aus der Gr .

Staatskaſſe zu erſetzenden Aufwandes für dieſe
Stunden zu bilden . Wir ſehen uns daher genötigt ,
die Großh . Kreisſchulviſitaturen zur Aufſtellung
neuer Verzeichniſſe für diejenigen Schulorte , welche

nach § 73 El . ⸗Unt. ⸗Geſ . einen Staatsbeitrag zu
ihrem Schulaufwand beziehen , unter Benützung
der anliegenden Vordrucke zu veranlaſſen . Dabei

bemerken wir erläuternd :

1. Nach Sinn und Wortlaut der Vorſchrift in

§ 23 El . ⸗Unt. ⸗Geſ . ſollen die Gemeinden nur die —

——
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jenigen Aufwendungen für Ueberſtunden auf die

Gr . Staatskaſſe zu überwälzen befugt ſein , die ſie
zum Vollzug des neuen Unterrichtsplanes , insbe —

ſondere der Vorſchrift des §S 11 , zu machen ge —
nötigt ſind .

2. Von der Uebernahme auf die Gr . Staats⸗

kaſſe bleiben daher von vornherein ausgeſchloſſen
die Vergütungen für Turnſtunden , bezüglich deren

ein Anſpruch auf Ueberwälzung auf die Staats⸗

kaſſe überhaupt nicht beſteht .

3. Ferner ſind ausgeſchloſſen die Vergütungen
für ſolche Ueberſtunden , die durch den Vollzug des

§ 21 El . ⸗Unt. ⸗Geſ . nicht geboten , die vielmehr von

den Gemeinden nur aus beſonderen Rückſichten auf
örtliche Verhältniſſe — ſo z. B. um an ſich zu⸗

läſſige und ausführbare Kombinationen zu ver⸗

meiden oder um den gleichzeitigen Schulbeſuch
ſämtlicher ſchulpflichtiger Kinder zu verhüten
eingeführt wurden .

4. Wo an einer Schule ſchon vor Einführung
des neuen Unterrichtsplanes infolge unzureichender

Schullokale ſog . Abteilungsunterricht eingeführt
war , bleiben die hiefür angeſetzten Ueberſtunden

gleichfalls außerbetracht .

5. Ueberſtunden im Sinne des 8§ 21 Abſ . 3

El . ⸗Unt . ⸗Geſ . werden daher im weſentlichen nur

an Schulen vorkommen , an denen die vorhandenen

Schullokale zur Aufnahme kombinierter Klaſſen
nicht ausreichen .

6. Für die Berechnung der Vergütung wird

von uns für das laufende Schuljahr im allge —
meinen als Sommerhalbjahr der Zeitraum vom

1. Mai bis 30 . Oktober , als Winterhalbjahr die

Zeit vom 1. November bis 30 . April zugrunde gelegt
werden . Etwaige Abweichungen hievon — in Be⸗

zug auf Anfang und Ende der Unterrichtserteilung
— an den einzelnen Schulen wären beſonders
anzugeben .

lI . Sparkaſſenweſen .

Kann den Sparkaſſen die Hingabe von

Amortiſationsdarlehen empfohlen werden , ohne

daß die Sparkaſſen das Kündigungsrecht ſich

vorbehalten ?

Die Frage iſt zu verneinen .

I. Wie bei allen übrigen Darlehen , ſo wird

auch bei Annuitäten - oder Amortiſationsdarlehen
von der Sparkaſſen für die ganze Darlehensdauer
ein beſtimmter Zinsſatz feſtgeſetzt . Weil bei die —

ſen letzteren Darlehen die Rückzahlungszeit genau
beſtimmt iſt , ſo kann die Sparkaſſe das Darlehen

zur Rückzahlung nicht kündigen , wenn ſie das

Kündigungsrecht ſich nicht vorbehalten hat . Wenn

deshalb der landesübliche Zinsſatz über den feſt⸗
geſetzten Zinsfuß ſteigt , ſo müßte die Kaſſe ſich
mit dem vertragsmäßigen ( niedrigeren ) Zinsfuß
während der ganzen Amotiſationszeit begnügen .
Die Einwilligung des Schuldners zur Erhöhung
des Zinsfußes kann die Sparkaſſe nur dann her —
beiführen , wenn ſie das Kündigungsrecht für das
Amortiſationsdarlehen ſich vorbehalten hat .

Der ganze Geſchäftsbetrieb der Sparkaſſen iſt
nun aber ſo eingerichtet , daß dieſe Kaſſen ſtets
in der Lage ſein müſſen , die ausgeliehenen Gelder

kündigen und den landesüblichen Zins verlangen
zu können .

Die Sparkaſſen erhalten ihre Geldmittel durch
die Spareinlagen . Die Einleger können ihre Ein⸗

lagen mit kurzer Kündigungsfriſt , je nach den

Statuten , kündigen , und ſie werden von der Kün⸗

digungsfriſt Gebrauch machen , wenn bei ſteigen⸗
dem landesüblichem Zinsfuß die Sparkaſſe für
die Spareinlagen den Zins nicht erhöht .

Dem gegenüber müſſen aber auch die Spar⸗

kaſſen die Möglichkeit haben , a ) ihre ausgeliehenen
Gelder zu kündigen und b) für dieſelben einen

dem jeweiligen landesüblichen Zinsfuß entſpre —

chenden Zins verlangen zu können .

Die Sparkaſſe hat z. B. Gelder in unkünd⸗

baren Amortiſationsdarlehen zu 4 Proz . ausge —
liehen ; den Einlegern zahlt ſie z. B. 3¼ Proz .
Steigt der landesübliche Zinsfuß , ſo wird die

Sparkaſſe auch den Zinsfuß für die Spareinlagen
erhöhen müſſen , z. B. auf 33¾ Proz . Denn tut

ſie das nicht , ſo werden die Einleger ihre Spar —

einlagen kündigen und dort anlegen , wo man einen

höheren Zins erhält . Andererſeits aber erhält die

Sparkaſſe nach unſerem Beiſpiel von ihren Dar⸗

lehensſchuldnern nach wie vor die bedungenen 4

Proz . Hat die Sparkaſſe ſehr viel Geld in unkünd —⸗
baren Amortiſationsdarlehen angelegt und muß
ſie ſich mit einem niedrigen als dem landesüblichen

Zins begnügen , ſo kann ſie in eine recht ſchwierige
Lage kommen . Die Kaſſe wird dann unter Um⸗

ſtänden kaum ihre Verwaltungskoſten decken kön —

nen . Würde aber die Sparkaſſe den Zins für die

Spareinlagen nicht erhöhen , und würden infolge
deſſen die Einleger kündigen , ſo wäre die Situa⸗
tion der Kaſſe erſt recht ſchwierig . Denn da die

Kaſſe die Amortiſationsdarlehen nicht kündigen
könnte , würden ihr auch die Mittel fehlen zur
Rückzahlung der Spareinlagen .

Von der Kündbarkeit der Amortiſationsdar —
lehen könnte die Sparkaſſe nur dann abſehen ,
wenn auch die Spareinlagen ſo lange unkündbar

wären , wie die Amortiſationsdarlehen .

Die Sparkaſſen müſſen deshalb auch bei Amor⸗

tiſationsdarlehen , deren Rückzahlung nach dem
Tilgungsplan erſt in einer Reihe von Jahren zu
erfolgen hat , in der Regel das Kündigungsrecht
mit einer beſtimmten Friſt , z. B. 3 Monaten ſich
vorbehalten , 1) damit ſie jederzeit die Möglichkeit
haben , ihre Einleger zu befriedigen , 2) damit ſie
die Schuldner der Amortiſationsdarlehen durch
Kündigung zur Bewilligung des etwa höheren
landesüblichen Zinsſatzes nötigen können .

So lange nur bei einigen wenigen Amorti —

ſationsdarlehen das Kündigungsrecht der Spar —
kaſſe ausgeſchloſſen iſt , werden ſich die geſchilderten
Mißſtände nicht ſo groß zeigen . Aber ſie würden
zweifellos in ſehr erheblichem Maße eintreten ,
wenn die Sparkaſſe viele Amortiſationsdarlehen
hingibt , ohne das Kündigungsrecht ſich vorzube —
halten .

Andererſeits haben nun aber auch die Schuld⸗

ner ein Intereſſe daran , daß ihre Jahresleiſtung
ſich nicht erhöht .

4

a ) Es wird deshalb mit dem Schuldner zu
vereinbaren ſein , daß auch bei erhöhtem Zinsfuß
der jährlich zu bezahlende Anuitätenbetrag ſich
nicht erhöhe . Wenn der Zinsfuß erhöht wird , ſo
wird eben das die Folge ſein , daß von dem Anuitä —
tenbetrag jeweils ein größerer Teil auf den Zins
entfällt als bisher und , daß demgemäß auch nur
ein entſprechend kleinerer Teil vom Kapital ab —
geſchrieben werden kann . Die Amortiſationszeit
wird infolge deſſen verlängert werden .

b) Noch ein anderes Aushilfsmittel iſt in
Erwägung zu ziehen . Will ein Schuldner ſich
nicht auf ein Kündigungsrecht der Sparkaſſe und
eine ſpätere Erhöhung des Zinsfußes einlaſſen ,
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ſo ktönnte ein Durchſchnittszins fuß beſtimmt
werden , d. h. es wird ein Zinsfuß feſtzuſetzen ſein ,
der dem Durchſchnitt des Zinsfußes von einer

Reihe von Jahren entſpricht . Dieſer Durchſchnitts⸗
zinsfuß kann höher oder niedriger ſein als der zur

Zeit der Darlehenshingabe landesübliche Zinsſatz .
Steigt der Zinsfuß ſpäter über den Durchſchnitt ,
dann wird die Sparkaſſe erwarten können , daß
ſie den Verluſt wieder bei fallendem landesüb —

lichen Zinsfuß ausgleichen kann .

Wird ein Durchſchnittszinsfuß gewählt und wird

das Kündigungsrecht der Sparkaſſe ausgeſchloſſen ,
ſo muß auch das Kündigungsrecht des Schuldners
ausgeſchloſſen werden . Denn ſonſt könnte der

Schuldner , wenn der landesübliche Zinsfuß wie —

derum unter den feſtgeſetzten Durchſchnitt ſinkt ,
kündigen oder doch zu kündigen verſuchen , und

die Sparkaſſe könnte dann ihren Verluſt , den ſie

gehabt hat zur Zeit , als der landesübliche Zins —

fuß höher war als der Durchſchnitt , nicht zur Aus —

gleichung bringen .

Wird das Kündigungsrecht des Schuldners

nicht ausdrücklich ausgeſchloſſen , ſo könnte er

ſein Kündigungsrecht immerhin auf § 271 Abſ . 2

BB zu ſtützen verſuchen . Um alle Zweifel aus —

zuſchließen , wird deshalb im Darlehensvertrag

ausdrücklich zu beſtimmen ſein , daß auch der

Schuldner nicht kündigen oder vor der feſtgeſetzten
Amortiſationszeit zurückbezahlen kann . Siehe hier⸗
zu auch Seite 412 Vb v . J . 1903 dieſer Zeitſchrift .

II . Anders verhält es ſich ſowohl in wirt —

ſchaftlicher , als auch in rechtlicher Beziehung bei

den Hypothekenbanken . Für dieſe gilt das Hypo⸗

thekenbankgeſetz vom 13 . Juli 1899 . ( Reichs⸗
geſetzblatt 1899 Seite 375 ff . ).

Aus 8 1 ergibt ſich , was man unter Hypo —

thekenbanken im Sinne dieſes Geſetzes zu verſtehen

hat . §8 1 Abſatz 1 beſagt nämlich :

„ Aktiengeſellſchaften und Kommanditgeſell —

ſchaften auf Aktien , bei welchen der Gegenſtand

des Unternehmens in der hypothekariſchen Be —

leihung von Grundſtücken und der Ausgabe von

Schuldverſchreibungen auf Grund der erwor —

benen Hypotheken beſteht ( Hypothekenban⸗
ken ) , bedürfen zur Ausübung ihres Geſchäfts⸗
betriebs der Genehmigung des Bundesrats . “

Eine ſolche Hypothekenbank iſt z. B. die Rhein .

Hypothekenbank .
Die S8 18 —21 dieſes Geſetzes handeln nun

eingehend von den Amortiſationshypothe⸗
ken dieſer Banken . Nach dieſen Geſetzesvorſchrif —
ten ſind die Banken hinſichtlich der Amortiſations⸗
hypotheken im Intereſſe der Schuldner erheblichen
Beſchränkungen unterworfen . So beſtimmt z. B.

§ 19 Abſ . 1:

„ Bei Amortiſationshypotheken
darf zu Gunſten der Bank ein Kün⸗

digungsrecht nicht bedungen werden .

Eine Vereinbarung , welche der Bank das Recht
einräumt , aus beſonderen , in dem Verhalten

des Schuldners liegenden Gründen die Rück —
zahlung der Hypothek vor der beſtimmten Zeit

zu verlangen , wird hierdurch nicht berührt . “

Wer alſo bei einer Hypothekenbank Geld auf —
nimmt , iſt gegen die Kündigung der Amortiſa —
tionshypothek geſichert .

Durch dieſen geſetzlichen Ausſchluß des Kün⸗

digungsrechts wird aber die Bank wirtſchaftlich
nicht in eine mißliche Lage verſetzt , wie dies bei

den Sparkaſſen der Fall wäre . Denn die Hypo⸗
thekenbank erhält einen weſentlichen Teil ihrer
Mittel durch die Ausgabe von Pfandbriefen . Für
die Pfandbriefe beſteht ein beſtimmter Tilgungs —

plan ; die Mittel zur Tilgung gewähren die ab —

zuzahlenden Anuitätenbeträge . Die Gläubiger der

Hypothekenbank , nämlich die Pfandbriefinhaber
können auch nicht kündigen und eine Erhöhung des

Zinsfußes verlangen oder erzwingen . Der Zins⸗
ſuß der ausgegebenen Pfandbriefe bleibt ſich gleich .

Die Hypothekenbank kann alſo nicht , wie die

Sparkaſſe , in die Lage verſetzt werden , an ihre
Gläubiger unerwarteter Weiſe größere Summen

zurückbezahlen zu müſſen .

Ganz weſentlich begünſtigt iſt ferner der

Schuldner durch die Beſtimmung des § 18 , welcher
lautet :

„ Dem Schuldner iſt urkundlich das Recht ein⸗

zuräumen , die Hypothek ganz oder teilweiſe zu
kündigen und zurückzuzahlen .

Das Recht der Rückzahlung darf nur bis zu
einem Zeitraume von 10 Jahren ausgeſchloſſen
werden . Dieſer Zeitraum beginnt mit der Aus⸗

zahlung des Darlehens , im Falle der Auszahlung
im Teilbeträgen mit der letzten Zahlung ; wird nach
der Auszahlung des Darlehens eine Vereinbarung
über die Zeit der Rückzahlung getroffen , ſo be —

ginnt der zehnjährige Zeitraum mit der Verein —

barung .

Die Kündigungsfriſt darf neun Monate und
bei Hypotheken , welche die Bank kündigen kann ,
auch die der Bank eingeräumte Kündigungsfriſt
nicht überſchreiten .

Soweit es nach dieſen Vorſchriften nicht ge —
ſtattet iſt , das Recht des Schuldners zur Rück —

zahlung der Hypothek auszuſchließen , darf ſich die

Bank eine Rückzahlungsproviſion oder die Be —

ſtellung einer Sicherheit bei der Kündigung nicht
ausbedingen . “

Kann bei Amortiſationsdarlehen der Zins⸗

fuß vom Gläubiger ohne Einwilligung des

Schuldners erhöht werden ? Eine Sparkaſſe hat
ein Darlehen unter folgenden Bedingungen ge —
geben :

Das Darlehen iſt mit jährlich 4 Prozent zu
verzinſen . Der Schuldner hat ſich verpflichtet ,
innerhalb 40 Jahren das Darlehen in der Weiſe
abzuzahlen , daß jedes Jahr 5,05 der urſprüng⸗
lichen Darlehensſumme entrichtet werden . Dem

Schuldner ſteht das Recht zu , außer der plan —

mäßigen Annuität nach vorheriger dreimonatlicher
Kündigung weitere Teilzahlungen zu leiſten oder

das ganze Darlehen vor Ablauf von 40 Jahren
abzutragen . Ein Kündigungsrecht der

Sparkaſſe dagegen iſt nicht feſtgeſetzt .

1) Auf Grund dieſer Darlehensbedingungen iſt
die geſtellte Frage zu verneinen ; der Schuld⸗
ner iſt alſo zur Zahlung eines früheren Zinſes
als 4 Prozent nicht verpflichtet .

Denn der Zinsfuß iſt vertragsmäßig beſtimmt .
An dieſe Vertragsbeſtimmung ſind beide

Teile gebunden , gleichgiltig , welches auch inner —

halb der 40 Jahre der übliche Zinsfuß ſein
wird . Weder der Gläubiger kann Erhöhung des

Zinsfußes , noch der Schuldner Herabſetzung des —

ſelben vom andern Teil verlangen . Keine Ge —

ſetzesvorſchrift gibt hierzu eine Handhabe .

2) Auch eine Kündigung des Darlehens ſei⸗
tens der Sparkaſſe kann nicht erfolgen . §S 609 Ab⸗

ſatz 1 BGB beſagt :

„ Iſt für die Rückerſtattung eines Darlehens
eine Zeit nicht beſtimmt , ſo hängt die Fälligkeit
davon ab , daß der Gläubiger oder der Schuldner

kündigt . “
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Dieſe Beſtimmung kann aber im vorliegenden
Falle deshalb nicht zur Anwendung kommen , weil

ſie vorausſetzt , daß für die Rückerſtattung eine

Zeit nicht beſtimmt iſt . Vorliegenden Falles iſt

aber die Zeit der Rückerſtattung genau beſtimmt .

Auch § 271 Abſ . 2 BGB ſpricht gegen das

Kündigungsrecht der Sparkaſſe . Denn dieſe Ge —

ſetzesvorſchrift lautet : „ Iſt eine Zeit ( für die Lei⸗

ſtung ) beſtimmt , ſo iſt im Zweifel anzunehmen ,

daß der Gläubiger die Leiſtung nicht vor dieſer
Zeit verlangen , der Schuldner aber ſie vorher be —

wirken kann . “

Die Sparkaſſe kann alſo die Einwilligung

des Schuldners in die Erhöhung des Zinsfußes
auch nicht etwa dadurch erzwingen , daß ſie mit

Kündigung droht .

3) Bei gewöhnlichen Darlehen , d. h. bei ſol⸗
chen , für welche kein Tilgungsplan , wie bei den

Amortiſationsdarlehen aufgeſtellt iſt , wird in der

Regel eine beſtimmte Zeit für die Rückerſtattung

des Darlehens im Darlehensvertrag nicht feſtge —

ſetzt ; es werden vielmehr meiſtens die Darlehen

auf unbeſtimmte Zeit gegeben , und dann

wird im Darlehensvertrag für beide Teile eine

Kündigungsfriſt beſtimmt . Wäre eine ſolche nicht

feſtgeſetzt , ſo käme § 609 Abſatz 2 BGB in Be⸗

tracht ; danach beträgt bei Darlehen von mehr als

dreihundert Mark die Kündigungsfriſt drei Mo⸗

nate , bei Darlehen von geringerem Betrag einen

Monat . Es wird weiter im Darlehensvertrag auch

ein beſtimmter Zinsſatz feſtgeſetzt z. B. 4 Proz .

Bei der Eintragung der Hypothek wird aber dann

in der Regel nicht nur dieſer Zinsſatz angegeben ,

ſondern die Hypothek wird meiſtens auch beſtellt

für eine etwaige Zinserhöhung bis zu 6 Prozent .

Gemeint iſt aber damit nicht etwa eine Zinser⸗
höhung , die auf dem freien Belieben der Spar⸗

kaſſe nicht einſeitig vom bedungenen Zinsſatz
abgehen , ſondern nur mit Einwilligungdes
Schuldners . Die Sparkaſſen werden aber in

der Regel dieſe Einwilligung deshalb leicht er —

reichen , weil ſie für den Fall , daß der Schuldner

nicht mit der Erhöhung des Zinsfußes einver —

ſtanden iſt , das Darlehen kündigen . Dem

Schuldner , der keine Barmittel hat , bleibt dann

gar nichts anderes übrig , als auf die Erhöhung
des Zinsfußes einzugehen . Willigt er aber nicht

ein , ſo darf die Sparkaſſe einen höheren als den

bedungenen Zins nicht verlangen .

Eine Sparkaſſe ſchrieb z. B. ihrem Schuldner

folgendes unterm 23 . Oktober 1905 : „ Sie ſchul⸗
den uns ein zu 3¾ Prozent verzinsliches Dar⸗

Die Sparkaſſe hat beſchloſſen ,
den Zinsfuß auf 1. November auf 4 Prozent

zu erhöhen , und bitten wir um gefl . Mitteilung ,

ob Sie damit einverſtanden ſind . Im verneinenden

Fall müßten wir das Kapital auf 1. Februar 1906

kündigen . “ Es wurde hier alſo die Erhöhung des

Zinſes ſchon verlangt vom 1. November an , wie⸗

wohl die Kündigungsfriſt doch erſt am 1. Febr .

1906 abgelaufen geweſen wäre . Ein ſolches Ver⸗

langen wird geſetzlich nicht zu beanſtanden ſein ;
ob es aber der Billigkeit völlig entſpricht ,

möge dahin geſtellt bleiben .

Der Schuldner wird in der Regel ſchon des⸗

halb einwilligen , weil er beim Steigen des Zins⸗

fußes billigeres Geld ſich doch nicht verſchaffen
könnte .

Umgekehrt werden die Sparkaſſen , wenn der

übliche Zinsfuß ſinkt , den bedungenen Zins viel⸗

ſach herabſetzen , weil ſie ſonſt eine Kündigung

ſeitens der Schuldner zu gewärtigen hätten , da

in ſolcher Zeit die Schuldner eben billigeres Geld

erhalten könnten .

Im vorliegenden Falle aber iſt der Sparkaſſe
eine Kündigungsmöglichkeit nicht gegeben .

4) Verwieſen wird auch auf den Aufſatz S .

410 —412 dieſer Zeitſchrift v. J . 1903 mit der

Ueberſchrift „ Darf der Schuldner ſchon vor der

Verfallzeit an den Gläubiger zahlen ? “ B.

Die Hypothek an Beſtandteilen , Erzeug⸗

niſſen und Zubehör . Wer Geld ausleiht auf
Hypothek , ſteht hin und wieder vor der Frage , ob

und wieweit ſich die Hypothek auch auf beweg —

liche Sachen erſtreckt , ob z. B. auch das In⸗
bentar eines Gaſthofs oder die Maſchinen einer

Fabrik oder die Bierfäſſer einer Brauerei von der

Hypothek ergriffen werden .

Wenn dieſe Frage bejaht wird und wenn ferner
eine Fahrnispfändung durch den Gerichtsvollzieher
in dieſe Gegenſtände erfolgt , ſo fragt es ſich weiter ,
in welcher Weiſe der Hypothekengläubiger gegen
die Fahrnispfändung ſeitens anderer Gläubiger

( ſog . Chirographargläubiger ) ſich wehren kann .

Ein kurzer Ueberblick über die maßgebenden

geſetzlichen Beſtimmungen ſoll zur Orientierung
dienen . Die einſchlägigen Geſetzesvorſchriften ſind
an verſchiedenen Stellen des Bürg . Geſetzb . , des

Geſetzes über die Zwangsverſteigerung und

Zwangsverwaltung , ſowie der Zivilprozeßordnung

zerſtreut und deshalb von dem Geſetzesunkundigen
nicht leicht aufzufinden . Auch ſind einzelne Punkte
in der Literatur und Rechtſprechung beſtritten .

I. Beſtandteile .

In den §§S 93 —95 BGBwird angegeben , was

unter Beſtandteilen zu verſtehen iſt . Das Geſetz
unterſcheidet weſentliche und unweſent⸗

liche Beſtandteile . Unter weſentlichen Be⸗

ſtandteilen werden ſolche verſtanden , die von ein⸗

ander nicht getrennt werden können , ohne daß der

eine oder der andere zerſtört oder in ſeinem Weſen

verändert wird . §S 93 BGB . So iſt z. B. der

Dachſtuhl ein weſentlicher Beſtandteil des Hauſes .
Solche weſentliche Beſtandteile können nicht

Gegenſtand beſonderer Rechte ſein . Dabei verſteht
das Geſetz unter Rechten dingliche Rechte , alſo

Eigentum , Hypotheken ꝛc. Der Eigentümer eines

Hauſes , kann deshalb nicht etwa das Eigentum an

dem Dachſtuhl oder an einem Stockwerk einem

andern übertragen . Nach früheren Rechten war

ein ſog . Stockwerkseigentum müglich , und

ſofern unter dem früheren Recht ſolches begründet

wurde , bleibt es auch jetzt noch beſtehen und kann

übertragen werden . Art . 182 des Einführungsgeſ .
zum BGhB . Ein dingliches Recht iſt auch die

Hypothek . Es kann deshalb auch — abgeſehen

vom Stockwerkseigentümer an einzelnen Be —

ſtandteilen eines Gebäudes keine Hypothek be —

gründet werden .

In 8 94 BGB zählt ſodann das Geſetz eine

Reihe von Sachen auf , die es zu den weſentlichen
Beſtandteilen rechnet . Danach gehören zu den

weſentlichen Beſtandteilen eines Grundſtücks die

mit dem Grund und Boden feſt verbundenen

Sachen , insbeſondere Gebä ude ſowie die Er⸗

zeugniſſe des Grundſtücks , ſolange ſie mit dem

Boden zuſammenhängen . Samen wird mit dem

Ausſäen , eine Pflanze wird mit dem Einpflanzen
weſentlicher Beſtandteile des Grundſtücks . Zu den

weſentlichen Beſtandteilen eines Gebäudes gehören

die zur Herſtellung des Gebäudes eingefügten

Sachen .
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Weil ſomit auch ein ganzes Gebäude ein

weſentlicher Beſtandteil des Grundſtücks iſt , kann

das Gebäude allein , ohne Grund und Boden , nicht

Gegenſtand beſonderer Rechte ſein , alſo nicht ohne
Grund und Boden in das Eigentum eines andern

übertragen oder mit einer Hypothek belaſtet wer —

den . Nur die Belaſtung des aus früherer Zeit
ſtammenden Stockwerkseigentums mit einer Hypo —
thek iſt zuläſſig .

Zu den weſentlichen Beſtandteilen eines Ge —

bäudes ſind z. B. Türen , Fenſter und dergleichen
Sachen zu rechnen , die zur Herſtellung eines Ge —

bäudes gehören . Dieſe Sachen werden ſomit ſchon
mit dem Einhängen , alſo ſchon durch ganz loſe

Verbindung weſentliche Beſtandteile des Gebäu —
des . Ob der Zweck der Einfügung , nämlich die

Herſtellung des Gebäudes vorliegt , iſt ( wie das

Reichsgericht in Band 63 S . 419 der Entſchei —
dungen ausführt ) im Weſentlichen Tatfrage , die

nicht allgemein , ſondern nur nach Lage des Einzel —

falles beurteilt werden kann . Es kommt ſehr we —

ſentlich auf die Art des Gebäudes und deſſen

Zweckbeſtimmung an .

Zu den weſentlichen Beſtandteilen rechnet das

Reichsgericht — im Gegenſatze zu den auf Veran —

laſſung von Maſchinenſabrikanten veröffentlichten
Rechtsgutachten — insbeſondere auch die einem

Fabrikgebäude eingefügten Maſchinen . Ob die

Maſchinen als mit dem Gebäude feſtverbunden
anzuſehen ſind , iſt wiederum im einzelnen Falle

Tatfrage .
Sind Sachen mit dem Grund und Boden

ſo verbunden , daß ſie als weſentliche Beſtandteile

anzuſehen ſind , ſo verlieren ſie dieſe Eigenſchaft
auch nicht etwa dadurch , daß die Parteien z. B.
der Fabrikbeſitzer und der Lieferant der Maſchinen
Hauptſache zu ſein , dem wirtſchaftlichen Zwecke der
eine ſolche Vereinbarung wäre geſetzwidrig und

deshalb unwirkſam .
Wird eine bewegliche Sache mit einem Grund —

ſtück dergeſtalt verbunden , daß ſie weſentlicher Be —

ſtandteil des Grundſtücks wird , ſo erſtreckt ſich das

Eigentum am Grundſtück auch auf dieſe Sache ,
gleichviel durch wen die Verbindung herbeigeführt
wurde . § 946 BGB .

§ 95 BGB enthält nun gewiſſe Ausnahmen .
Zu den weſentlichen Beſtandteilen eines Grund —

ſtücks gehören nämlich ſolche Sachen nicht , die

nur zu einem vorübergehenden Zwecke mit

dem Grund und Boden verbunden ſind , z. B. eine

mit dem Boden feſtverbundene Bauhütte ſoll nur

einem vorübergehenden Zwecke dienen . Sie wird

deshalb nicht Beſtandteil des Grundſtücks und da⸗

her nicht von den auf dem Grundſtück laſtenden

Hypotheken ergriffen .
Das Gleiche gilt von einem Gebäude oder

anderen Werke , das in Ausübung eines Rechts
an einem fremden Grundſtücke von dem Berech —
tigten mit dem Grundſtücke verbunden worden iſt .
So z. B. wird ein Waſſerreſervoir , das zu⸗
folge eines Erbbaurechts ( §8 1012 —1017 BGB )

auf einem fremden Grundſtück errichtet wird , nicht
Beſtandteil des Grundſtücks , bleibt vielmehr im

Eigentum desjenigen , welcher auf Grund des Erb —

baurechts des Reſervoir erbaut hat . Oder eine

Gemeinde hat auf Grund einer perſönlichen Dienſt —

barkeit durch eine Reihe von Grundſtücken eine

Waſſerleitung legen laſſen . Dieſe Röhren
bleiben Eigentum der Gemeinde , werden deshalb
auch nicht von den Hypotheken des Grundſtücks
ergriffen .

Auch Sachen , die nur zu einem vorüber —
gehenden Zwecke in ein Gebäude eingefügt ſind ,

gehören nicht zu den Beſtandteilen des Gebäudes ,
3. B. alle die Gegenſtände , die ein Mieter in
die Wände befeſtigt hat .

II . Zubehör .

Unter Zubehör verſteht das Geſetz ſolche be —

wegliche Sachen , die , ohne Beſtandteile der

Hauptſache zu ſein , dem wirtſchaftlichen Zwecke der

Hauptſache zu dienen beſtimmt ſind und zu ihr in
einem dieſer Beſtimmung entſprechenden räum —

lichen Verhältniſſe ſtehen . §S 97 BGB .

Zwei Vorausſetzungen müſſen alſo vorliegen .

1) Eine bewegliche Sache muß dem wirtſchaft —
lichen Zweck der Hauptſache zu dienen beſtimmt
ſein .

2) Die Sache muß zur Hauptſache in einem

dieſer Beſtimmung entſprechenden räumlichen Ver —

hältnis ſtehen ( Reichsgericht Bd . 51 S . 273 ) .

Nur bewegliche Sachen können ſomit Zu⸗
behör ſein . Die Hauptſache kann eine bewegliche
oder unbewegliche ſein .

Bei gewiſſen Sachen beſtimmt das Geſetz , daß
ſie dem wirtſchaftlichen Zweck der Hauptſache zu
dienen beſtimmt ſind .

So beſtimmt §S 98 BGB : „ dem wirtſchaft⸗
lichen Zwecke der Hauptſache ſind zu dienen be —

ſtimmt :

J) bei einem Gebäude , das für einen gewerb —
lichen Betrieb dauernd eingerichtet iſt , insbe —

ſondere bei einer Mühle , einer Schmiede ,
einem Brauhaus , einer Fabrik , die zu dem
Betriebe beſtimmten Maſchinen und ſonſtigen
Gerätſchaften ;

2) bei einem Landgute , das zum Wirtſchaftsbe —
triebe beſtimmte Gerät und Vieh , die land⸗

wirtſchaftlichen Erzeugniſſe , ſoweit ſie zur
Fortführung der Wirtſchaft bis zu der Zeit

erforderlich ſind , zu welcher gleiche oder ähnliche

Erzeugniſſe vorausſichtlich gewonnen werden ,
ſowie der vorhandene , auf dem Gute gewon —
nene Dünger . “
Damit dieſe Sachen Zubehör ſeien , muß bei

ihnen auch weiter die Vorausſetzung zutreffen ,
daß ſie in einem ihrer Beſtimmung entſprechen —
den räumlichen Verhältnis zur Hauptſache ſtehen
z. B. die Maſchinen müſſen in einem ihrer Be⸗

ſtimmung entſprechenden räumlichen Verhältnis
zur Fabrik ſtehen . Sofern die Maſchinen jedoch
feſt mit dem Gebäude oder dem Grundſtück ver —
bunden ſind , ſind ſie nicht Zubehör , ſondern Be —

ſtandteil des Gebäudes bezw . des Grundſtücks .

Die Frage , ob im einzelnen Falle die Zu —
behöreigenſchaft zutrifft , iſt nicht immer leicht zu
beantworten . So iſt z. B. die Frage , ob das Hotel⸗
inventar als Zubehör anzuſehen ſei , je nach der

Sachlage verſchieden entſchieden worden .

Als Zubehör wurden von oberſten Gerichts —
höfen z. B. erklärt : 1) das Wirtſchaftsinventar
Tiſche , Stühle , Gläſer eines Grundſtücks , welches

ſeinem wirtſchaftlichen Zwecke nach zum Reſtau⸗
rationsbetriebe beſtimmt und dauernd eingerichtet
iſt , auch dieſem Zweck ausſchließlich dient ,
2) die Apothekeneinrichtung , 3) die Gaſtbetten und

Gaſtzimmermöbel ſowie das Wirtſchaftsinventar
eines Gaſthauſes , 4) Hopfenſtangen bei einem

Hopfenfeld , 5) Ladentiſche , Wagen , Handkarren bei

einem Ladengrundſtück .
Die Zubehörſtücke können , weil ſie ſelbſtändige

Sachen ſind , ſelbſtverſtandlich Gegenſtand beſon —
derer Rechte ſein . Sie können deshalb ohne die

Hauptſache , für ſich allein , veräußert werden . Es

——
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iſt auch möglich , daß das Zubehörſtück einem an⸗

dern als dem Eigentümer der Hauptſache gehört ,

während dagegen Sachen , die einem Grundſtück

oder einem Gebäude eingefügt und ſo weſentliche
Beſtandteile werden , ſofort mit dem Einfügen in

das Eigentum des Grundſtückseigentümers über —

gehen . §S 946 BGB .

Dem Gedanken , daß die Hauptſache und das

Zubehör wirtſchaftlich zuſammengehören , hat das

Geſetz in mehrfachen Einzelbeſtimmungen Aus⸗

druck gegeben . So beſtimmt z. B. §S 314 BGB :

„ Verpflichtet ſich jemand zur Veräußerung oder

Belaſtung einer Sache , ſo erſtreckt ſich die Ver —

pflichtung im Zweifel auf das Zubehör der Sache . “
Wer alſo z. B. ein Grundſtück verkauft , kann die

Zubehörſtücke vom Vertrage ausſchließen ; werden

ſie aber nicht ausgeſchloſſen , ſo iſt in der Regel

anzunehmen , daß auch die Zubehörſtücke als mit⸗

verkauft gelten . Eine ähnliche Vorſchrift enthält

§ 926 BGB .

III . Die Hypothek an Beſtandteilen , Erzeug⸗

niſſen und Zubehör .
Die geſetzlichen Beſtimmungen hierüber ſind

ziemlich derwickelt . Verwieſen wird auf § 8 1120

bis 1122 , 1147 BGB , § S 864 , 865 , 810 Zivilpro⸗
zeßordnung , §S 21 , 23 , 148 Zwangsverſteigerungs -
geſetzes .

1) Selbſtverſtändlich erſtreckt ſich die Hypo⸗

thek auf alle Beſtandteile . Sobald eine be⸗

wegliche Sache Beſtandteil des Grundſtücks ge —
worden iſt , erſtreckt ſich die Hypothek auch auf ſie
z. B. auf eine mit dem Gebäude feſt verbundene

Maſchine , auch dann , wenn ſich etwa der Lieferant
das Eigentum an der Maſchine vorbehalten hat .

2) Die Hypothek erſtreckt ſich ferner auf das

Zubehör des Grundſtücks mit Ausnahme

der Zubehörſtücke , welche nicht in das

Eigentum des Grundſtückseigen⸗
tümers gelangt ſind . 8§ 1120 BGB .

Es iſt alſo nicht erforderlich , bei der Hypo⸗
thekenbeſtellung die Zubehörſtücke ausdrücklich zu

erwähnen ; ſie fallen von ſelbſt unter die Hypothek .

Vorausgeſetzt iſt aber immer , daß die Sachen auch

wirklich im Sinne des Geſetzes Zubehör ſind . Denn

Sachen , die nicht unter den Begriff des Zubehörs
fallen , können nicht etwa künſtlich , etwa durch

Vereinbarung der Parteien zu Zubehörſtücken ge⸗

macht werden .

Gleichzeitig iſt es für die Haftung des Zu —

behörs , ob die Sachen ſchon zur Zeit der Hypo⸗

thekeneintragung Zubehörſtücke geweſen oder erſt

ſpäter geworden ſind .

Kommt es zur Zwangsvollſtreckung in das

unbewegliche Vermögen , ſo umfaßt dieſe auch das

Zubehör .
Wiewohl die Zubehörſtücke ſelbſtändige beweg —

liche Sachen ſind , ſo dürfen ſie trotzdem nicht den

Gegenſtand einer Mobiliarpfändung bilden . Sie

dürfen daher nicht durch den Gerichtsvollzieher

gepfändet werden und zwar auch nicht auf An⸗

trag eines Hypothekengläubigers . § 865 Abſ . 2

Zivilprozeßordnung . Geſchieht es dennoch , ſo kann

jeder Hypothekengläubiger gegen die Pfändung
durch den Gerichtsvollzieher beim Amtsgericht

Einwendung erheben ( § 766 Zivilpr . ) oder auch

mit einer Widerſpruchsklage gegen den pfänden —
den Eläubiger vorgehen ( Reichsgericht Band 55

S . 207 ) .

Zubehörſtücke werden von der Haf⸗
tung frei in zwei Fällen :

a) wenn ſie veräußert und zugleich vom

Grundſtück entfernt werden , bevor ſie zu Gunſten

eines Hypothekengläubigers in Beſchlag genommen

ſind , d. h. bevor in wirkſamer Weiſe die Zwangs⸗
vollſtreckung ins Grundſtück angeordnet iſt . Der

Eigentümer des mit einer Hypothek belaſteten
Grundſtücks iſt alſo durch die Hypothek nicht ge⸗
hindert an der Veräußerung der Zubehörſtücke .
Dem Hyypothekengläubiger iſt aber für den Fall ,
daß Zubehörſtücke den Regeln einer ordnungs —
mäßigen Wirtſchaft zuwider von dem Grundſtück
entfernt werden , durch die S§S 1133 —1135 BGB
ein Schutz gewährt ;

b ) die Zubehörſtücke werden ferner , ohne daß
ſie veräußert werden , von der Haftung frei , wenn
die Zubehöreigenſchaft innerhalb der Grenze einer

ordnungsmäßigen Wirtſchaft vor der Beſchlag —

nahme , d. h. vor der Anordnung der Zwangsvoll⸗
ſtreckung in das Grundſtück aufgehoben wird .

§ 8 1121 , 1122 BGB .

3) Die Hypothek erſtreckt ſich endlich auch auf
die vom Grundſtück getrennten Erzeug —
RIE

Bevor die Erzeugniſſe vom Boden getrennt
ſind , erſtreckt ſich die Hypothek darauf ſchon des —

halb , weil ſie vor der Trennung , wie erwähnt ,
weſentliche Beſtandteile ſind .

Während nun Zubehör durch den Gerichts —
vollzieher nicht gepfändet werden darf , können

Früchte , die vom Boden noch nicht getrennt ſind ,
im Wege der Mobiliarvollſtreckung auch von andern
als Hypothekengläubigern gepfändet werden , ſo
lange nicht ihre Beſchlagnahme im Wege der

Zwangsvollſtreckung in das unbewegliche Ver —

mögen erfolgt iſt . Die Pfändung darf aber nicht
früher als einen Monat vor der gewöhnlichen Zeit
der Reife erfolgen . § 810 Abfſ. 1 Zivilprozeßord —
nung .

Ein Hypothekengläubiger kann aber der Pfän⸗
dung nach S 771 Zivilprozeßordnung , d. h. im

Wege der Klage widerſprechen . Sofern jedoch die

Pfändung für einen vorgehenden Hypothekengläu⸗
biger erfolgt iſt , kann ein nachſtehender Hypothe —
kengläubiger einen Widerſpruch nicht erheben .
§S 810 Abſ . 2 Zivilprozeßordnung .

Die vom Grundſtück getrennten Erzeugniſſe
werden von der Haftung , ebenſo wie das Zubehör
hauptſächlich dann frei , wenn ſie innerhalb der

Grenzen einer ordnungsmäßigen Wirtſchaft von
dem Grundſtück getrennt worden ſind . B.

IV . Grundbuchweſen .
Wie kann man ein Grundſtück von Hypo⸗

theken befreien ohne Löſchungsbewilligung . Be⸗

kanntlich ſind in unſern Grundbüchern viele Hy —
potheken eingetragen , welche ſchon längſt bezahlt

ſind . Vielfach ſind die Schuldner , wenn ſie ihre

Hypothek heimbezahlen , ſehr ſorglos und ver —

ſäumen es , die Löſchungsbewilligung oder die

öffentliche Beglaubigung der Quittung zu ver —

langen . Auch lediglich um die Löſchungskoſten zu

erſparen , wird häufig die Löſchung unterlaſſen .
Das badiſche Recht kam ſolchen ſorgloſen Grund —

ſtückseigentümer zu Hilfe , indem es onordnete ,

daß alle 10 Jahre von Amtswegen die über 30

Jahre alten Pfandrechte geſtrichen werden , wenn

nicht die Erneuerung beantragt wurde . Eine ſolche
„ Grund⸗ - und Pfandbuchreinigung “ kennt das neue

Recht nicht .

Wenn nun ein Grundſtückseigentümer ſein
Grundſtück verkaufen oder belaſten will , dann be⸗

merkt er —dieſer Fall iſt ſchon oft eingetreten
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—zu ſeinem Schrecken , daß ihm eine alte Pfand —
laſt für eine ſchon längſt bezahlte Schuld im Wege
ſteht . Die Löſchungsbewilligung kann er aber nicht
mehr erhalten , weil der Schuldner geſtorben iſt
und ſeine , vielleicht in alle Welt zerſtreuten Erben

ihm nicht bekannt ſind .
Wie iſt in einem ſolchen Falle zu helfen ?
Es iſt nach §S 1170 BGB , 8Ss 946 —959 , 982

bis 987 , 1024 Zivilprozeßordnung ( abgekürzt ZPO ) ,
§ 16 des badiſchen Geſetzes vom 18. Juni 1899 ,
die Ausführung des Reichsgeſetzes über die

Zwangsverſteigerung und die Zwangsverwaltung
und der Zivilprozeßordnung betr . ( Geſ . - und V. ⸗Bl .
1899 S . 267 ) das Aufgebotsverfahren durchzu⸗
führen .

I. Vorausſetzung des Aufgebotsverfahrens iſt
nach §S 1170 BGB :

1) Daß der Hypothekengläubiger unbe —
kannt iſt . Wenn der im Grundbuch eingetragene
Gläubiger geſtorben iſt , ſo ſind kraft Geſetzes die
Erben an ſeine Stelle getreten . Wenn nun dieſe
dem Grundſtückseigentümer unbekannt ſind , ſo
kann er das Aufgebotsverfahren einleiten . Unbe —

kanntſein des Aufenthaltsortes allein genügt jedoch
nicht .

2) Seit der letzten ſich auf die Hypothek be —

ziehenden Eintragung müſſen 10 Jahre verſtrichen
ſein .

Meiſtens wird nach der Eintragung der Hypo —
thek eine weitere Eintragung nicht mehr erfolgen .
Die 10 Jahre zählen alſo dann von der Eintra —

gung der Hypothek .
3) Das Recht des Gläubigers darf innerhalb

dieſer 10 Jahre nicht vom Eigentümer in einer

zur Unterbrechung der Verjährung geeigneten Weiſe
anerkannt worden ſein , d. h. es darf keine Aner⸗

kennung durch Abſchlagszahlung , Zinszahlung ,
Sicherheitsleiſtung oder in anderer Weiſe erfolgt
ſein . Dieſe Vorausſetzung kommt natürlich nur
in Betracht , falls etwa die Forderung noch nicht
ganz getilgt iſt .

II . Zuſtändig für das Aufgebotsverfahren
iſt das Amtsgericht , in deſſen Bezirk das belaſtete
Grundſtück belegen iſt . § 983 Z3PO , S 23 des Ge —

richtsverfaſſungsgeſetzes .
Der Antrag kann beim Amtsgericht ſchriftlich

oder — was für die meiſten bequemer ſein wird
— zum Protokolle des Gerichtsſchreibers geſtellt
werden . §5947 3PO .

III Antragsberechtigt iſt der Eigentümer des
belaſteten Grundſtücks . § 984 3PO . ( Ueber weitere

Antragsberechtigte ſiehe §S 984 Abſ . 2 3PO ) .
Der Antragſteller hat vor der Einleitung des

Verfahrens glaubhaft zu machen : 1) daß
der Gläubiger unbekannt iſt , 2) daß nicht eine

Anerkennung des Rechts des Gläubigers erfolgt
iſt . §§ 985 , 986 Z3PO . Dieſe letztere Glaubhaft⸗
machung wird am einfachſten durch Vorlegung der

Quittung über die Heimzahlung der Hypothek ge⸗
ſchehen . Zur Glaubhaftmachung genügt aber auch
im Falle Ziffer 2 die Verſicherung des Antrag⸗
ſtellers an Eidesſtatt .

IV . Verfahren beim Amtsgericht . Iſt der
Antrag zuläſſig , ſo hat das Gericht das Aufgebot
zu erlaſſen , welches u. a. die Beſtimmung eines
Aufgebotstermins enthält . § 947 3PO .

Die öffentliche Bekanntmachung des
Aufgebots erfolgt ( bei uns in Baden ) 1) durch
zweimalige Einrückung in die Karlsruher Zeitung
ſowie in das Amtsverkündigungsblatt , 2) durch
Anheftung an die Gerichtstafel .

§ 16 des bad . Geſetzes vom 18 . Juni 1899 ,
§8 1024 , 948 Z3PO .

Zwiſchen dem Tage , an welchem die erſte Ein —

rückung des Aufgebots in das amtliche Verkün —

digungsblatt erfolgt , und dem Aufgebotstermin
muß ein Zeitraum ( Aufgebotsfriſt ) von min⸗

deſtens 3 Monaten liegen . §S 16 des bad . Geſ .
vom 18 . Juni 1899 .

Der Antragſteller hat zu dem Aufgebotstermin
entweder zu erſcheinen und den Antrag Erlaſſung

des Ausſchlußurteils zu ſtellen oder er hat vor
dem Aufgebotstermin dieſen Antrag ſchriftlich oder

zum Protokolle des Gerichtsſchreibers zu erklären .

§ 8 952 , 954 ZPO .

In dem Aufgebotstermin wird ſodann das

Ausſchlußurteil dahin erlaſſen , daß der Gläu⸗

biger mit ſeinem Rechte ausgeſchloſ⸗
ſen wird . 58 952 , 986 Abſ . 4 Z3PO .

IV . Wirlung des Ausſchlußurteils . Mit der

Erlaſſung des Ausſchlußurteils erwirbt der Eigen⸗
tümer die Hypothek . Der dem Gläubiger erteilte

Hypothekenbrief wird kraftlos . § 1170 Abſ . 2
BGB . Die Hypothek wird alſo zur Eigentümer —
hypothek im Sinne der § § 1163 , 1177 BGB . Auf
Grund der Ausfertigung des Ausſchlußurteils kann

ſomit der Grundſtückseigentümer die Hypothek an —

derweitig verwerten oder blöschen laſſen .

Schätzung von Grundſtücken . Nach 831 des
bad . Grundbuchausführungsgeſetzes ( neue Faſſung
Geſ . ⸗ und V. ⸗Bl . 1904 S . 213 ) haben die Ge⸗
meinderäte in Grundbuchſachen auf Antrag
von Beteiligten oder auf Erſuchen auf Antrag
hörden oder Beamten , nötigenfalls unter Zu —
zug von beſonderen Sachverſtändigen , amtliche
Schätzungen des Werts ſolcher Grundſtücke vorzu⸗
nehmen , welche im Grundbuchbezirk der Gemeinde

liegen .

Nähere Anleitung für die Schätzungsbehörden
enthalten die § 8 116 —122 der Grundbuchdienſt —

weiſung . Eine bedeutſame Mahnung an die

Schätzungsbehörde enthält insbeſondere § 122 da —

ſelbſt über die Haftpflicht der Schätzungs⸗
behörden . Zur Ergänzung der Grundbuch —
dienſtweiſung beſtimmt ſodann die Grundbuchver —
fügung Nr . 120 v. J . 1902 :

„ I . Zubehör des Grundſtücks ( BGB sSs 97,
98 ) bleibt , wenn es auch von einem Pfand⸗
recht ergriffen wird ( BGB Ss 11, 20fß ) , bei
der Schätzung außer Betracht .

2. Auf ausdrückliches Verlangen des Antragſtel⸗
lers kann der Gemeinderat das Zubehör des

Grundſtücks in die Schätzung einbeziehen .
In dieſem Falle iſt in der Schätzungsur⸗
kunde oder einer Anlage derſelben das Zu —
behör näher zu bezeichnen und iſt in der

Schätzungsurkunde ſowohl der Wert des

Grundſtücks ohne Zubehör , als auch ſein
Wert mit Zubehör getrennt anzugeben . “

Hin und wieder ſind die Beteiligten mit der
Schätzung nicht einverſtanden . An welche Be —
hörde haben ſich die Beteiligten nun mit ihrer
Beſchwerde zu richten ?

Dieſe früher beſtrittene Frage iſt jetzt ent⸗
ſchieden auf Grund der Verordnung des Juſtiz —
miniſteriums vom 5. April 1905 ( Geſ . - und V. - Bl .
S . 190) , welche u. a. beſagt : „ Soweit nicht an⸗
deres beſtimmt iſt , ſteht den Landgerichten auch
die Aufſicht über den rechtspolizeilichen Dienſt der
Gemeindebehörden und Gemeindebeamten zu “ . ( S.
jetzt §S 19 Abſ . 4 der Rechtspolizeiordnung in der
Faſſung vom 1. März 1907 , Geſ . - u. V. Bl . S . 171) .

—

AÄQAUpä—

—



—

—

—

—

— 153 —

Einen Zweig des rechtspolizeilichen Dienſtes

des Gemeinderats bildet auch ſeine Tätigkeit als

Schätzungsbehörde .
Grundbuchverfügung Nr . 4 v. J . 1906 ſowie

Juſtizminiſterialerlaß vom 19. Oktober 1906 .

Die Beſchwerdegegendie Schätzungs

behörde iſt deshalban das Landgericht
zu richten .

Das Landgericht wird ſodann zu prüfen haben ,

ob der Gemeinderat bei Vornahme des Geſchäfts
ſich einer Außerachtlaſſung der für ſolche

Schätzungen erlaſſenen Vorſchriften —88 116ff

Grundbuchdienſtw . — oder einer ſonſtigen Ver⸗

fehlung ſchuldig gemacht hat , und ſofern ſich in

dieſer Hinſicht erhebliche Beanſtandungen ergeben ,
das Geeignete anzuordnen haben . Vgl . Grund⸗

buchverfüg . Nr . 15 v. J . 1904 .

An eine andere Schätzungsbehörde kann die

Sache nicht verwieſen werden ; eine zweite Inſtanz
für ſolche Schätzungen gibt es nicht .

V . - Verſicherungsweſen .

Anfrage . Bei der letzten Heuernte im Mo⸗

nat Juni begegneten ſich auf einem ſchmalen Wege
zwei Fuhrwerke , ein Heuwagen und eine Kehr —

maſchine . Dieſelben wichen einander vermeind⸗

lich hinlänglich aus , vermutlich warf aber dennoch

eine Gabel der Kehrmaſchine ( genau wiſſen es

die Leute nicht ) den Fuhrmann des Heuwagens
unter ſeine Zugtiere , welche dadurch erſchreckten
und durchgingen , der Fuhrmann von ſeinem
eigenen Wagen überfahren wurde und einen

Schenkelbruch erlitt , wodurch er bis heute voll

ſtändig arbeitsunfähig iſt .

Beide Beteiligten ſind in der Haftpflichtver⸗
ſicherung , die Geſellſchaft verweigert aber die Be —

zahlung einer Entſchädigung ; . Auch der Ladung

vor Gr . Amtsgericht W. zur Verhandlung in die⸗

ſer Sache hat nur der Beſchädigte Folge geleiſtet .
Erſuche um wohlgefällige Beantwortung dieſer

Angelegenheit in der Zeitſchrift .
Frey , Ratſchr . in B.

Antwort .

An Herrn Ratſchreiber F. in B.

a) Ob der Verletzte von der Geſellſchaft , bei wel⸗

cher er verſichert iſt , ſeinen Schaden erſetzt ver⸗

langen kann , hängt von dem Inhalt des Verſiche —
rungsvertrags ab . Der Schaden muß erſetzt wer⸗

den , wenn der Verletzte für jeden Unfall ver⸗
ſichert iſt , der ihm ſelbſt zuſtößt . Das ſcheint

jedoch nach Ihrer Angabe nicht der Fall zu ſein ;
es ſcheint ſich um keine Unfallverſicherung zu

handeln . Handelt es ſich aber um eine ſog . Haft⸗
pflichtverſicherung , iſt der Verletzte alſo nur für

den Schaden verſichert , den er ſelbſt andern
auf Grund ſeiner geſetzlichen Haftbarkeit ( § 8 823ff ,
833 BGBB ) zahlen muß , ſo kann er von der Ge⸗

ſellſchaft nichts verlangen . Sehen Sie alſo genau

den Verſicherungsvertrag ( die Police ) an .

b) Von dem Fuhrmann der Kehrmaſchine
kann der Verletzte nur dann Schadenerſatz ver⸗

langen , wenn dieſen Fuhrmann ein Verſchu l⸗
den trifft , wenn er alſo mindeſtens irgendwie
fahrläſſig bei dem Vorbeifahren gehandelt hat .

( § 823 BGB ) Daß von dem Fuhrmann der Kehr⸗
maſchine fahrläſſig gehandelt wurde und daß dieſe
Fahrläſſigkeit die Urſache des Sturzes war , muß

der Verletzte beweiſen . Ob fahrläſſig ge⸗

handelt wurde und ob anzunehmen iſt , daß durch

dieſe Fahrläſſigkeit der Unfall verurſacht wurde ,

vermögen wir ohne genaue Kenntnis der Tat⸗

ſachen nicht zu beurteilen . Vielleicht liegt ein

Unglücksfall vor , für den niemand verantwortlich

gemacht werden kann . Nur wenn den Fuhrmann
ein Verſchulden trifft und er demgemäß zum

Schadenserſatz verurteilt iſt , wird die Geſellſchaft ,
bei welcher der Fuhrmann verſichert iſt , den . Scha⸗
den bezahlen .

Der berüchtigte § S833 BGBB , wonach der —

jenige , welcher ein Tier hält , dem Verletzten den

Schaden zu erſetzen hat , welchen das Tier an —

richtet , kann vorliegenden Falles nicht in Frage
kommen ; denn die Verletzung erfolgte infolge des

Scheuwerdens der eigenen Tiere des Verletzten .

In der Regel zahlen die Geſellſchaften für
Haftpflichtverſicherung bei zweifelhaften Fällen
nur dann , wenn der bei ihnen Verſicherte durch
das Gericht für ſchuldig erklärt iſt .

VI . verſchiedenes .
Dic Berufung barmherziger Schweſtern von

in Baden nicht zugelaſſenen Orden zur Be⸗

ſorgung der Krankenpflege . Nach einer wegen

Zulaſſung von Mitgliedern weiblicher Ordensge —

ſellſchaften in öffentlichen Spitälern ergangenen

Staatsminiſterialentſchließung vom 28 . Oktober

1861 Nr . 1097 iſt der Zugehörigkeit zu einem

nicht ſtaatlich zugelaſſenen religiöſen
Orden bezw . einer ordensähnlichen religiöſen Kon —

gregation nicht die Wirkung beizulegen , daß ordens —

angehörige Frauen auch nicht als Einzelne im

Großherzogtum zum Zwecke der Ausübung der

Krankenpflege ihren Aufenthalt nehmen oder mit

Unternehmern bezw . Vertretern von Krankenan⸗

ſtalten , Pfründnerhäuſern und dergleichen , welche
im Großherzogtum nach Maßgabe der hier gel⸗
tenden Geſetze errichtet ſind , ein privatrechtliches

Dienſtverhältnis eingehen dürften .

Derartige Dienſtübernahmen bezw . Nieder —

laſſungen einzelner Mitglieder werden daher als

Ordenswirkſamkeit bezw . als tatſächliche Einfüh⸗
rung der betreffenden Ordens - Kongregation nicht

betrachtet . Durch den Vorbehalt des Rechts das

ganze Verhältnis jederzeit zu kündigen und auch
einen Wechſel in der Perſon der einzelnen Schwe⸗

ſtern zu verlangen , erſcheinen die gegen eine ver —

einbarte Vergütung das Hausweſen und die Kran —

kenpflege beſorgenden Schweſtern lediglich als Be⸗

dienſtete der Verwaltung und ihr Aufenthalt iſt

nicht als eine im Sinne des 58 11 des Geſetzes
vom 9. Oktober 1860 genehmigungspflichtige Nie —

derlaſſung zu betrachten .

In dieſem Sinne ſpricht ſich auch der Erlaß
Gr . Miniſteriums der Juſtiz , des Kultus und

Unterrichts , das Spital in Ettenheim betr . vom

24 . September 1887 Nr . 14605 aus .

Da die Schweſtern lediglich als Dienſtperſonal ,
nicht aber als Stiftungsbeamte im Sinne des

§ 17 Ziff . 8 der Stift . ⸗Rechn . ⸗Anw . zu betrachten

ſind , bedarf die Einſtellung derſelben einer Ge —

nehmigung der oberen Aufſichtsbehörde nicht . ( Er —

laß Gr . Verwaltungshofes vom 30 . Dezember 1887

Nr . 42 202 ) .

Nach Erlaß Großh . Miniſteriums des Innern
vom 11. März 1880 Nr . 3705 darf der Dienſt⸗

vertrag in rechtsgültiger Weiſe nur mit den ein —

zelnen zu berufenden Schweſtern , nicht aber mit

der Ordensſuperiorin des Mutterhauſes abgeſchloſ⸗
ſen werden , da es ſich nur um ein kündbares

privatrechtliches und perſönliches Dienſtverhältnis

handelt .
Die zur Zeit in Baden zugelaſſenen religöſen

Orden ſind folgende :
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a) der barmherzigen Schweſtern des hl . Vin⸗
cenz von Paula . ( L. ⸗V. ⸗O. vom 13 . März 1845

Reg . ⸗Bl . S . 65 ) ;

b) Genoſſenſchaft der barmherzigen Schweſtern
vom hl . Franziskus . ( Bek . vom 9. Mai 1892 und

25 . Juni 1892 St . ⸗Anz . S . 188 und 235 ) ;

c) Kongregation der barmherzigen Schweſtern
vom hl . Kreuz von Ingenbohl . ( Bek . vom 1. Sept .

1893 und 8. November 1893 , St . - Anz . S . 275 und

335 ) .

Die Geldtnappheit und ihre Lehren . Re⸗

gierungsrat Rudolf Martin nimmt in der Leip⸗
ziger „ Illuſtrierten Zeitung “ vom 19. Dezember

das Wort zu einer intereſſanten Darlegung über

die Folgen der Geldknappheit und ruft dabei dem

deutſchen Kapital ein „ Taſchen zu ! “ gegenüber
dem amerikaniſchen und ruſſiſchen Geldverlangen

zu . Der Verfaſſer , deſſen Buch über die ruſſiſchen

Finanzen ſ. Zt . viel Aufſehen machte , ſagt in dem

erwähnten Auſſatz :
Die beiſpielloſen Diskonterhöhungen der euro —

päiſchen Notenbanken wurden im November zum

Schutz der europäiſchen Goldvorräte gegen die An —

ſprüche Amerikas vorgenommen . Da es der ame⸗

rikaniſchen Volkswirtſchaft an flüſſigem Kapital

fehlte , ſuchte ſie auf jede Weiſe Gold von Europa

zu beziehen . Die Goldvorräte der Bank von Eng⸗

land und der Deutſchen Reichsbank ſind winzig

im Vergleich zu dem rieſenhaften Goldvorrat der

Bank von Frankreich . Gleichwohl waren die

Bank von England und die Deutſche Reichsbank
in erſter Linie den Angriffen Amerikas ausge⸗

ſetzt . Um den kleinen Goldvorrat von rund einer

halben Milliarde Mark zu ſichern , erhöhte die

Deutſche Reichsbank durch Heraufſetzung des Dis⸗
konts auf 7¼ Prozent den Zinsfuß des geſamten
Leihkapitals der Nation . Obgleich ein ſolcher Zu⸗

ſtand die ſchwerſten Folgen für die Induſtrie ,
Handel und Landwirtſchaft hat , vermochte weder

die Deutſche Reichsbank noch die Bank von Eng⸗
land ein anderes Mittel zur Abwehr oder Be —

ſchränkung der amerikaniſchen Goldanſprüche zu

finden . Bei dieſer Gelegenheit zeigte ſich in noch

ſtärkerem Maß als je zuvor die glückliche Lage
der Bank von Frankreich , der man das Gold

nicht gegen ihren Willen entziehen kann . Die
Bank von Frankreich iſt nämlich nicht verpflichtet ,

ihre Noten in Gold einzulöſen . In Frankreich

darf noch jede Zahlung mit ſilbernen Fünffrank⸗
ſtücken vorgenommen werden . Neben ihrem rieſen⸗

haften Goldvorrat von 2,7 Milliarden Fr . , der

viermal ſo groß iſt als der der Deutſchen Reichs⸗

bank , verfügt die Bank von Frankreich noch über

einen Silbervorrat von rund 1 Milliarde Fr .

Sie zahlt regelmäßig in Silber , in Gold

nur auf beſonderen Wunſch . Wer in Gold be⸗

zahlt ſein will , muß ſich den Abzug einer Prämie
von regelmäßig 2 Promille gefallen laſſen . Dieſer

ſeltſame Brauch macht den Goldvorrat der Bank
von Frankreich zu einem unangreifbaren Schatz .

Der Kapitalbedarf der Vereinigten

Staaten von Amerika wird noch auf viele Jahre ,

vielleicht Jahrzehnte hinaus , ungeheuer ſein . Da

die Handelsbeziehungen zwiſchen Amerika und

Deutſchland ſich immer vergrößern , ſo werden auch

in Zukunft plötzliche Angriffe der Newyorker Börſe

auf unſern Goldvorrat ſtattfinden . Ohne Reform
können wir , nachdem dieſe Geldkriſis längſt be —

endet iſt , durch amerikaniſche Anſprüche in Zu⸗

kunft leicht zu einem Reichsbankdiskont von 9

Prozent und mehr gezwungen werden . Derartige
Notſtände werden um ſo eher kommen , wenn auch
in Zukunft der deutſche Geldmarkt demgrößten

Schuldner der Weltgeſchichte , dem ruſ⸗

ſiſchen Staate , offen ſteht . Jede Reform der

Reichsbank und jede Vervollkommnung unſerer
Goldwährung nach dem Muſter Frankreichs wird

ein Schlag ins Waſſer ſein , wenn an der Schwelle

der höchſten Geldknappheit eine ruſſiſche Anleihe

dem deutſchen Geldmarkt eine halbe Milliarde

Mark oder noch mehr entziehen darf .

Die deutſche Bevölkerung vermehrt ſich jähr⸗

lich um 854000 Köpfe , während die franzöſiſche
nur um 26 000 zunimmt . Frankreich gleicht einem

Junggeſellen , der keinerlei Verpflichtungen hat und

mit ſeinen ſtaatlichen Erſparniſſen ganz nach Be⸗

lieben wirtſchaften kann . Deutſchland aber gleicht

einem Familienvater , der 10 hungrige Kinder zu

ernähren hat und ſeine Geldmittel auf deren wei⸗

teres Fortkommen verwenden muß . Man hat be⸗

rechnet , daß Deutſchland jährlich gegenüber Frank⸗

reich eine Mehrausgabe von 1 —1Ä ) Milliarden

Mark für Erziehungsgelder und 800 Millionen

Mark für den Bau von Wohnungen hat . Das

rieſige Anwachſen der deutſchen Induſtrie erfor —
dert von Jahr zu Jahr ungeheure Kapitalien .

Deutſchland hat alſo in viel höherem Maße als

Frankreich die Pflicht , den inländiſchen
Geldmarkt für fremde Rieſenanlei⸗
hen zu ſperren und alle finanztechniſchen Vor —

kehrungen zu treffen , um den eigenen Geldvorrat

zu wahren und der raſch vorwärtsſtrebenden In —

duſtrie das Geld billig zu erhalten . Wir haben

aber weder das eine noch das andere getan . Da⸗

her ſtehen wir gegenwärtig völlig unter den Wir⸗

kungen eines Reichsbankdiskont von 7 / Prozent .

Ein Zinsfuß von dieſer Höhe muß dem glän⸗

zenden wirtſchaftlichen Aufſchwung der letzten 6

Jahre ein Ende bereiten . Die erſte Wirkung einer

ſolchen ſtarken Geldknappheit iſt regelmäßig das

Erlahmen der Bautätigkeit . Seit einem Jahre

ſchon geht in Berlin und in faſt allen deutſchen

Städten die Bautätigkeit zurück . Die Bauunter⸗

nehmer können weder die Baugelder , noch die die —

ſen ſpäter folgenden Hypotheken zu einem erträg⸗

lichen Zinsfuß erhalten . Die Hypothekenbanken
können ihre Pfandbriefe nicht unterbringen , da das

Publikum von den Depoſitenbanken höhere Zinſen
erhält . Daher verfügen auch die Hypothekenbanken
über geringere Mittel als ſonſt . Der Rückgang der

Bautätigkeit verringert die Kaufkraft der 1¼ Mil⸗

lionen Erwerbstätigen des deutſchen Baugewerbes .

Die Eiſeninduſtrie , die die eiſernen Träger zu

Bauzwecken herſtellt , die Textilinduſtrie , Konfek⸗
tion und Bierbrauerei ſind die nächſten Leidtra⸗

genden . Das Stocken der Bautätigkeit ſteigert die

Mieten .

Beſchleunigt wurde das Sinken der Staats⸗

papiere und Steigen des Diskonts dadurch , daß

Deutſchland 1902 300 Mill . Mark und 1905 324

Mill . M. dem ruſſiſchen Staate lieh . Man hätte

die Darlehen ſchon deshalb unterlaſſen müſſen ,
weil die deutſche Volkswirtſchaft ſich während die⸗

ſer Zeit in einem gewaltigen induſtriellen und

kommerziellen Auſſchwung befand und ihre Ka⸗

pitalien zur Erweiterung ihrer Induſtrie , ihrer

Verkehrsmittel und ihrer Städte notwendig

brauchte . Es hätte nicht viel gefehlt , ſo hätte

Deutſchland ſich noch im April 1906 an der ruſ⸗

ſiſchen Rieſenanleihe beteiligt und abermals eine

halbe bis eine ganze Milliarde Mark dem ruſ⸗

ſiſchen Staate geliehen . Hätte Fürſt Bülow im

Einverſtändniſſe mit den Führern der maßgeben⸗
den Parteien im Reichstag den Antrag des die

ruſſ . Finanzintereſſen vertretenden Bankhauſes
nicht abgelehnt , ſo würde die Geldknappheit im

Deutſchen Reiche gegenwärtig eine derartige Stärke
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erlangt haben , daß die ſchwerſte wirtſchaftliche
Kataſtrophe bereits eingetreten ſein würde .

Die kommende Reſorm muß unter vollkom⸗

mener Aufrechterhaltung der Gold⸗

währung die beſten Einrichtungen des fran —

zöſiſchen Bank⸗ und Geldſyſtems auf Deutſch —

land übertragen . Sie muß aber auch gleichzeitig
den deutſchen Geldmarkt gegenüber den rieſenhaf⸗
ten Anleihen fremder Staaten ſichern . Deutſch⸗
land muß ſeinen Goldvorrat gegenüber den uner⸗

ſättlichen Anſprüchen der amerikaniſchen

Volkswirtſchaft ebenſo zu ſichern wiſſen , wie ſein

flüſſiges Kapital gegenüber den nie verſtummenden
an Größe immer wachſenden Darlehensgeſuchen
des ruſſiſchen Staates .

neber die Verpflichtung zur Bezahlung
der Kirchenſteuer beſtehen da und dort Zweifel ,
zu deren Beſeitigung wir einiges mitteilen möch —
ten . Anfrage :

Ich bin Katholik , meine Frau iſt evangeliſch ;
habe mich evangeliſch trauen laſſen und die Kinder

werden evangeliſch erzogen . Nun iſt an der hie —

ſigen Kirche folgendes angeſchlagen geweſen : „ Ka —

tholiken , welche ſich von einem nichtkatholiſchen
Religionsdiener trauen laſſen , ſchließen ſich da⸗

durch von der Gemeinſchaft der Kirche aus , ebenſo

jene Katholiken , welche nicht alle ihre Kinder in

der kath . Religion erziehen laſſen und ſo ihre

Nachkommenſchaft der Gnadenſchätze der kath .

Kirche berauben ; ſolche können die heiligen Sakra

mente ſolange nicht gültig empfangen , als ſie

ſchuldbarer Weiſe den Schaden nicht gut machen .

Erzb . Pfarxramt . “ Bin ich nun verpflichtet ,
die kath . Kirchenſteuer zu bezahlen oder nicht ?

Es ſind noch mehrere ſolche Familien hier , welche

auch noch nicht bezahlt haben und in letzter Zeit

durch den Polizeidiener gemahnt wurden .

Mit den erſten drei Worten dieſer Anfrage :
„ Ich bin Katholit “ , iſt die Verpflichtung zur

Bezahlung der kath . Kirchenſteuer ſchon feſtgeſtellt .
Nach den beſtehenden geſetzlichen Beſtimmungen

erfolgt die Ermittelung der Steuerpflichtigen durch

den Steuerkommiſſär und dieſem „ dienen hiebei

als Grundlage die Angaben , die von den

Steuerpflichtigen ſelbſt über ihr und

ihrer Ehegatten Religionsbekenntnis bei

Abgabe ihrer Steuererklärungen gemacht werden . “

Die Zugehörigkeit zu einem Religionsbekenntnis
wird dadurch , daß man ſich kirchliche Strafen zu —

gezogen hat , nicht aufgehoben ; ebenſo wenig da⸗

durch , daß man der kirchlichen Gemeinſchaft fern⸗
bleibt . Wer von ſich ſelbſt bekennt : „ Ich bin ka—
tholiſch , ich bin evangeliſch “ uſw . , der hat die

Kirchenſteuer der betr . Konfeſſion zu bezahlen , ohne

Rückſicht auf ſein inneres Verhältnis zur Kon⸗
feſſion . Das Kapitel „ Steuerbefreiung “ kennt die

betr . Verordnung überhaupt nicht , weil eben nur

diejenigen ſteuerfrei ſind , die durch eine beim Be⸗

zirksamt abgegebene Erklärung aus jedem kirch⸗

kichen Verband ausgetreten ſind und ſich als kon—
feſſionslos erklärt haben . Der Steuermahnung iſt

alſo Folge zu leiſten , ſonſt erfolgt die Zwangsvoll -

ſtreckung .

Haftung des Tierhalters , Gefälligkeitslei⸗
ſtung . Zwei Männer wollten gemeinſchaftlich ein
Geſchäft abſchließen ; der eine , der ein Fuhrwerk
beſaß , lud den andern ein , mit ihm zu fahren .

Unterwegs ſcheute das Pferd , der Fahrgaſt wurde

herausgeſchleudert und getötet . Die Klage der

Erben gegen den Tierhalter auf Schadenerſatz
wurde vom Reichsgericht für ungerechtfertigt
erklärt . Zwiſchen dem Beklagten und dem Ver⸗

ſtorbenen war hinſichtlich der Fahrt ein Ueberein —
kommen getroffen worden , das dahin auszu —
legen war , daß der Verſtorbene auf die Geltend —

machung von Anſprüchen gegen den Beklagten , die

ſich aus dem Verhalten des Pferdes ergaben , ver —

zichtete . Dieſer Annahme ſtand der Umſtand
nicht entgegen , daß auf einen normalen Verlauf
der Fahrt gerechnet und an einen Unfall nicht

gedacht wurde ; es genügte , daß die Vertrags —

ſchließenden über die leitenden Grundgedanken
einig waren . Die Einigung umfaßte dann auch

das , was ſich aus ihr durch Schlußfolgerung ab —
leiten ließ , ohne daß dieſe Folgerungen bei der

Einigung zu Bewußtſein der Vertragsſchließenden
kamen . Bei einer Gefälligkeitsleiſtung
muß angenommen werden , daß auf Erſatz eines

Schadens , der ohne Verſchulden des andern Teils

entſteht , verzichtet wird . Der Verzicht gilt
nicht nur für das , was der Getötete ſelbſt hätte

beanſpruchen können , ſondern auch für die An⸗

ſprüche ſeiner Erben . Allerdings ſind dieſe An —

ſprüche zum Teil ſelbſtändig , ſo die Anſprüche
der Unterhaltsberechtigten auf Entſchädigung für
den durch den Tod des Unterhaltspflichtigen ihnen

entzogenen Unterhalt ; dieſe Anſprüche würden auch
durch den Verzicht des Getöteten nicht beſeitigt .
Immer aber iſt vorausgeſetzt , daß Anſprüche zur

Entſtehung gekommen ſind und das iſt nicht der

Fall , wenn auf jeden Erſatzanſpruch aus einem

ſchädigenden Ereignis ſchon vor deſſen Eintritt

verzichtet iſt .

( Reichsgerichtsentſcheidung . )

Teuere Zeiten . Der „ Preußiſche Beamten —

verein in Breslau “ hat ſich durch die erhebliche
und noch ſtetig zunehmende Verteuerung aller

Lebensbedürfniſſe veranlaßt geſehen , eine Feſt —

ſtellung der prozentualen Preisſteigerungen vor —

zunehmen , welche die wichtigſten Lebens - und Ge⸗

brauchsmittel in den letzten zehn Jahren ( 1896
bis 1906 ) erfahren haben . Als Grundlage hier —

für dienten Auskünfte , die bei Firmen und Ge —

ſchäftsleuten eingeholt ſind , ſowie die von Ver⸗

einsmitgliedern ſeit vielen Jahren geführten Wirt —

ſchaftsbücher . Es zeigt ſich dabei , daß die Preiſe
der Nahrungsmittel , von Brot , Milch , Fleiſch ,
Eiern , Kartoffeln , Mehl , um 10 —28 Proz . , Hül⸗

ſenfrüchte ſogar um 27 —85 Proz . geſtiegen ſind .

Das Schuhwerk hat ſich um 10 —25 , die Wäſche

um 33¼ Proz . verteuert . Außerdem haben ſich
die Wohnungen im Preiſe um faſt 25 Proz . , ferner
die Arzthonorare und Arzneikoſten erhöht . Von

den Urſachen dieſer Preisſteigerungen fällt be —

ſonders eine ins Gewicht , nämlich das ungemein

ſtarke und raſche Anſteigen der Arbeitslöhne in

allen Betrieben und Geſchäftszweigen . Die Kauf
leute und Gewerbetreibenden vermögen die Stei

gerungen der Arbeitslöhne und Rohmaterialien —

preiſe durch fortſcheitende Preiserhöhungen für
ihre Waren und Arbeitsleiſtungen auszugleichen .

Mit voller Wucht aber trifft die zunehmende Ver —

teuerung ſämtlicher Volksbedürfniſſe , die übrigens

im Jahre 1907 noch erhebliche Fortſchritte ge —

macht hat , alle , die auf ein feſtes Einkommen an —

gewieſen ſind , und denen es dabei wegen ihrer

Berufs⸗ und ſozialen Stellung unmöglich iſt , mit

der Lebenshaltung unter ein beſtimmtes Niveau

zurückzugehen .
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Briefkaſten .

Hr . 3 . in Br . Eine Veränderung des Wohn⸗

ſitzes erfolgt nicht ſchon dadurch , daß Jemand au⸗

derswo als am Orte ſeines Bürgerrechts tatſäch⸗
lich ſeine Wohnung nimmt , ſondern es muß ihm

zugleich die Abſicht nachgewieſen werden , daß er

auch ſeine Hauptniederlaſſung an den neuen Wohn⸗

ort verlegen wollte . Dieſer Nachweis iſt zu ent⸗

nehmen entweder aus der ausdrücklichen Erklä —

rung des Betreffenden oder beim Mangel einer

ſolchen aus den im einzelnen Falle vorhandenen

Umſtänden .

Den kitl. Gemeindebeamten
empfehlen wir unſer größtes Lager in
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00
0

— — — — — — — ———— — 1 —
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In unſerem Verlage iſt erſchienen

Geneinde⸗Voranſchlags⸗Aumeiſung
in der Pneuen Faſſung mit Er⸗
läuterungen , Zuſätzen und Formularien , von den

Oberrechnungsräten Müller , Muſer und

Roth . Beſtellungen nehmen wir entgegen .

Auch können die von den gleichen Verfaſſern
bearbeiteten rε inmneuen

Impreſſen zu den Gemeindeusranſchlägen
und

11 Umlage⸗
Forderungs⸗Zettel
nach den neuen geſetzlichen Beſtimmungen

von uns bezogen werden .

Bonndorfer Buchdruckerei
Spachholz & Ehrath .

Gemeinde⸗ und ſonſtige
Rechnungen

übernimmt zur Stellung

Schumacher, Ratſchreiber,
Neunkirchen ( Baden ) .

L
*

Sdlonpianino
aus renom . hokpianofabrik , kurze Zeit ge⸗

ſpielt , moderne Ausſtattung , iſt mit Garan —

tieſchein ( 10 Jahre ) ſtatt 750 Mk . für
480 Mk . abzugeben .

Siering , [ Ilonnheim C 8 Ur . 8

Auf Wunſch Franko - Probefendung ohne Kaufverpflichtung .

f

Wahl⸗Umſchläge „ Badenia “
in Geſchäfts⸗ und Kanzlei⸗Format in vom Gr . Miniſterium

des Innern begutachteten Ausführungen liefert durch jede
badiſche Buchdruckerei oder Papierhandlung die

Aktiengeſellſchaft

Papyrolinwerk und Couvertfabrik

Konstanz .

— ññ — — — —

Fur gefälligen Beachtung !
Um Portoauslagen und Umſtändlichkeiten zu vermeiden , wolle man ſich in allen auf die Beſtellung und

den Verſandt der Zeitſchrift ſich beziehenden Angelegenheiten an die

P—Geſchäftsſtelle der Zeitſchrift für das Rechnungsweſen der Gemeinden ꝛc. in Vonndorf ( Schwarzw .

in allen übrigen auf den Inhalt der Zeitſchrift ſich beziehenden Angelegenheiten aber an die

Ichriftleitung der Zeitſchrift für das Rechnungsweſen der Gemeinden elc in Konſlan ; ( Schützenſtr . 200

wenden . — 5 denVerlag in gonndorf ſind auf die Zeitſchrift jich beziehende Sendungen nicht zu bewuten

Verlag und Redaktion : Der Amtsrevidenten⸗Verein für das Großherzogtum Baden , Geſchäftsſtelle in Bonndorf ,
Schriftleitung in Konſtanz . — Druck : Spachholz & Ehrath , Bonndorf .
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